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Bericht aus Berlin

die Richtung stimmt, die Corona-Infektionszahlen sinken. 
Aggressive Virus-Mutationen bleiben allerdings der große 
Risikofaktor in den Prognosen. Bei aller verständlichen Lock-
down-Müdigkeit und den immer dramatischeren Belastungen 
für Wirtschaft und Gesellschaft müssen wir die Risiken von 
verfrühten oder zu weitgehenden Lockerungen im Blick be-
halten. Eine erneute unkontrollierte Eskalation der Fallzahlen 
darf es nicht geben. Es gilt, unser Land mit Augenmaß und 
vorsichtigen Anpassungen, aber dafür sicher aus den Be-
schränkungen herauszusteuern.

Grundlage aller Entscheidungen bleibt ein Beschluss des 
Bundestages als oberste demokratische Instanz. Der Bundes-
tag hat das Vorliegen einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite festgestellt und damit die Grundlage für alle nach-
folgenden Verordnungsermächtigungen und Rechtsverord-
nungen geschaffen. Die bisher bis zum 31. März dieses Jahres 
befristete epidemische Lage werden wir verlängern müssen. 
Der in der vergangenen Sitzungswoche in erster Lesung be-
ratene Gesetzentwurf sieht für die Zukunft entsprechende 
Entscheidungen des Bundestages in Abständen von drei 
Monaten vor. Das heißt, unser Parlament hat den entschei-
denden Hebel, der alle daran angehängten Regelungen 
entweder fortschreibt oder außer Kraft setzt. Es gilt ein klares 
Prinzip: Was die Länder und die Bundeskanzlerin politisch 
vereinbaren, kann nur auf Grundlage eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages überhaupt Rechtsgeltung entfalten. 
Das Parlament setzt den Rahmen, die Regierungen regeln 
die Details. Mit diesem bewähren Prinzip unseres demokrati-
schen Rechtsstaates bringen wir parlamentarische Kontrolle 
und die nötigen schnellen Entscheidungen zusammen.

Mit einer Fortschreibung bestehender Gesetze machen wir 
den Weg frei für weitere Unterstützungen für Bürger und 
Betriebe. Der vereinfachte Zugang zu den Grundsicherungs-
systemen wird bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 
Zusätzlich erhalten erwachsene Leistungsberechtigte in der 
Grundsicherung eine einmalige finanzielle Unterstützung in 
Höhe von 150 Euro je Person für das erste Halbjahr 2021. Für 
jedes kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 
150 Euro gewährt. Anpassungen im Künstlersozialversiche-
rungsgesetz werden Versicherte, aber auch abgabepflichtige 
Unternehmen in der für sie besonders schweren Zeit unter-
stützen. Für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 
bleibt es bis Ende 2022 beim reduzierten Mehrwertsteuer-

satz von 7 Prozent. So unterstützen wir Betriebe, die sich 
mit Außer-Haus-Verkauf gegen den Lockdown stemmen und 
leisten einen Aufbaubeitrag, wenn Restaurants – in hoffent-
lich nicht allzu ferner Zeit – wieder öffnen können. Mit einer 
Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrages geben wir 
Betrieben deutlich bessere Möglichkeiten aktuelle Verluste 
mit Gewinnen der Vorjahre zu verrechnen. Wir schaffen so ein 
relativ einfaches Instrument, das direkt über die Steuererklä-
rung in Anspruch genommen werden kann.

Stichwort Unterstützung von Betrieben und Selbständigen: 
Auch wenn er „unser“ Wirtschaftsminister ist, musste sich 
Peter Altmaier in der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion heftige 
Kritik an der schleppenden Auszahlung der angekündigten 
Hilfen gefallen lassen. Natürlich gibt es viele Reibungspunk-
te, angefangen von hinderlichen EU-Beihilfe-Regelungen bis 
hin zu permanenten Querschüssen aus dem SPD-geführten 
Finanzministerium. Menschen, die sich in Existenznot be-
finden, darf es allerdings von Herzen egal sein, an welchem 
Punkt der Politik es gerade hakt. Sie brauchen Hilfe – einfach 
und unbürokratisch, nicht morgen oder übermorgen, sondern 
heute. Das Gespräch endete mit einem klaren Arbeitsauf-
trag unserer Fraktion an die Regierung. Es ist nicht die Zeit 
für detailreiche Entschuldigungen, es ist Zeit zu handeln. Die 
vom Parlament beschlossenen Hilfen müssen endlich aus-
gezahlt werden – für viele Menschen, die unverschuldet in 
Not geraten sind, zählt dabei inzwischen jeder Tag. Die gute 
Nachricht: Seit dem 10. Februar kann die Überbrückungshilfe 
III nun endlich beantragt werden; Abschläge werden umge-
hend ausgezahlt.  

In seinem Bericht an die Bundestagsfraktion, den ich Ihnen 
und Euch in der Anlage übersende, geht der Fraktionsvorsit-
zende Ralph Brinkhaus, MdB, auf folgende Themen ein:

• Unser Momentum gegen das Virus nutzen.

• Die Union kann auch digital.
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Bericht des Vorsitzenden 
zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
am 9. Februar 2021 
19. WP/ 70 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Unser Momentum gegen das Virus nutzen. 

Der Deutsche Bundestag ist der Ort, an dem die unterschiedlichen Interessen 

des Landes zusammenkommen und über den richtigen politischen Weg dis-

kutiert wird. Diesem Anspruch wollen wir als Unionsfraktion auch – und ge-

rade – in der Pandemie gerecht werden. Durch unsere breite Verankerung sind 

wir nah dran an den Sorgen und den Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger 

– von Flensburg bis Berchtesgaden, von Görlitz bis Kleve. Daraus erwächst zu-

gleich eine Verpflichtung. Um das Vertrauen in die Corona-Schutzmaßnah-

men weiterhin zu rechtfertigen, müssen wir eine klare Orientierung geben: 

1. Wir wollen verstärkt Perspektiven aufzeigen. Jede und jeder von uns 

spürt die wachsende Ungeduld und Ermüdung nach fast einem Jahr Pande-

mie. Lockerungen und Öffnungen kämen zu früh. Dennoch: Wir wollen ver-

antwortungsvolle Perspektiven für Pflege- und Altenheime, Kitas, Schulen 

und nicht zuletzt für den Einzelhandel aufzeigen. Bei dauerhaft sinkenden In-

fektionszahlen brauchen wir transparente und verlässliche Kriterien für fle-

xible Öffnungsschritte. Effektiver Gesundheitsschutz und nachhaltige wirt-

schaftliche Erholung müssen Hand in Hand gehen. 

2. Wir überprüfen unser Vorgehen permanent. Auch deswegen haben wir 

die Sitzungswoche vorgezogen. Wir sorgen sowohl für die schnelle 
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Umsetzung der Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 3. Februar 2021 (u. 

a. Kinderbonus, Corona-Zuschuss, weitere „Kultur-Milliarde“) als auch für 

mehr Rechtsklarheit beim Infektionsschutzgesetz, indem wir die zentrale 

Norm über den Bundestagsbeschluss über die fortgeltende epidemische Lage 

anpassen. 

3. Wir behalten unsere europäischen und internationalen Partner mit im 

Blick. Auch jetzt erreichen uns wieder aufrüttelnde Bilder und Berichte aus 

Regionen mit überlasteten Gesundheitssystemen. Schnelle Hilfen und unbü-

rokratische Zusammenarbeit sind das Gebot der Stunde. Angesichts wachsen-

der Gefahren durch Virus-Mutationen sind wir auf offene Informationskanäle 

und funktionierende internationale Netzwerke in der Erforschung und Pro-

duktion von Impfstoffen angewiesen. 

Die Union kann auch digital. 

Beim Stichwort „Perspektiven aufzeigen“ denken wir in dieser Woche auch an 

die Datenstrategie der Bundesregierung, die wir am Freitag im Plenum disku-

tieren werden. Unsere Fraktion bietet im Rahmen einer Themenwoche zahl-

reiche Gesprächsformate rund um agile digitale Ökosysteme, Souveränität 

und Cyber-Sicherheit. Wir wollen neue digitale Standards setzen und Frei-

räume für Forschung und neue Geschäftsmodelle schaffen. #Jetzt.Zukunft. 

II. Die Woche im Parlament 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der 

Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan (UNMISS). In 

erster Lesung beraten wir den Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung 

des Mandats für den Einsatz der Bundeswehr im Südsudan. Der Einsatz soll 

bis zum 31. März 2022 verlängert werden. Die Mission der VN ist als Stabili-

tätsanker für die Unterstützung des Friedensabkommens von großer Bedeu-

tung. Der deutsche militärische Beitrag für UNMISS soll weiterhin darin beste-

hen, sich mit Einzelpersonal in den Führungsstäben der Mission sowie mit 

Beratungs-, Verbindungs- bzw. Beobachtungsoffizieren zu beteiligen. Darüber 

hinaus kann deutsches Personal im Bedarfsfall die Ausbildung von VN-Ange-

hörigen im Hauptquartier von UNMISS temporär unterstützen. Die Mandats-

obergrenze soll wie bisher bei 50 Soldaten belassen werden. Aktuell sind 12 

deutsche Soldaten im Rahmen der Mission im Einsatz. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der 

NATO-geführten Maritimen Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN im 

Mittelmeer. Wir beraten über die Verlängerung des Mandats für ein weiteres 



 

 

Seite 3 von 7 

Jahr bis zum 31. März 2022. Der Kern des Mandats bleibt unverändert. SEA GU-

ARDIAN leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Verbreitung von 

Terrorismus und Waffenschmuggel und stärkt die maritime Sicherheit im 

Mittelmeer. Der Einsatz der Bundeswehr beinhaltet dabei insbesondere die La-

gebilderstellung, den Informationsaustausch, sowie Aufklärungs- und Schutz-

aufgaben. Das Einsatzgebiet der multilateralen Mission umfasst den gesamten 

Mittelmeerraum. Durch Patrouillen und die Kontrolle von Schiffen zeigt die 

Operation Präsenz und wirkt als Ordnungsfaktor im Einsatzgebiet. Die perso-

nelle Obergrenze bleibt unverändert bei 650 Soldaten. 

Gesetz zur Modernisierung der Rechtsgrundlagen der Bundespolizei. In 

erster Lesung beraten wir einen Gesetzentwurf, mit dem das überwiegend aus 

dem Jahr 1994 stammende Bundespolizeigesetz modernisiert wird. Konkret 

geht es darum, die Aufgaben der Bundespolizei moderat auszuweiten – hierzu 

wird eine Zuständigkeit für Strafverfolgung und Abschiebung unerlaubt einge-

reister Personen geschaffen. Außerdem erhalt die Bundespolizei neue und im 

digitalen Zeitalter notwendige Befugnisse v.a. im Bereich der Gefahrenabwehr. 

Abschließend werden die Datenschutz-Regelungen an geänderte Anforderun-

gen etwa durch Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts oder des EU-Daten-

schutzes angepasst. 

Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Trag-

weite betreffenden Regelungen (EpiLage-Fortgeltungsgesetz). Mit dem 

Gesetzentwurf, den wir aus der Mitte des Bundestags einbringen und in erster 

Lesung beraten, wird sichergestellt, dass die zum Schutz der öffentlichen Ge-

sundheit notwendigen Regelungen über den 31. März 2021 hinaus gelten. Die 

Regelungen zur epidemischen Lage in § 5 Absatz 2 bis 5 Infektionsschutzge-

setz (IfSG) sollen über den 31. März hinaus gelten. Der Bundestag muss künf-

tig durch einen eigenen Beschluss alle drei Monate das Fortbestehen der epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite feststellen, sonst gilt die Feststel-

lung als aufgehoben. Einen solchen Beschluss über die Fortgeltung der epide-

mischen Lage von nationaler Tragweite werden wir im März fassen. Pande-

mierelevante Verordnungsermächtigungen und Rechtsverordnungen knüpfen 

nur noch an die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

an und treten nicht mehr spätestens mit Ablauf des 31. März 2021 bzw. 31. 

März 2022 außer Kraft.  

Wir unterstreichen damit: Auch die Regelungen der Bundesländer, welche sie 

politisch mit der Bundeskanzlerin vereinbaren und dann jeweils in Landesver-

ordnungen umsetzen, können nur auf Grundlage eines Beschlusses des Deut-

schen Bundestages überhaupt Rechtsgeltung entfalten. Den Rahmen setzt der 

Deutsche Bundestag, die Details regeln die Regierungen. Dieses bewährte Prin-

zip unseres demokratischen Rechtsstaates setzen wir auch in der Krise um. 
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Des weiteren konkretisieren wir die Rechtsgrundlage für die Impfverordnung, 

indem konkrete Impfziele als Orientierungsmerkmale für die Ständige Impf-

kommission geregeltwerden und diese bei beschränkter Verfügbarkeit von 

Impfstoffen bei notwendigen Priorisierungen zu berücksichtigen sind. Zudem 

wird die Regelung in § 56 IfSG entfristet, aber von der Feststellung der epide-

mischen Lage durch den Bundestag abhängig gemacht: Dies betrifft den Ent-

schädigungsanspruch für Verdienstausfall bei Schließung von Schulen, Kin-

dergärten und Behinderteneinrichtungen. Schließlich enthält der Gesetzent-

wurf Regelungen zur Pflege, u.a. die Möglichkeit, Begutachtungen zur Feststel-

lung von Pflegebedürftigkeit ohne Hausbesuch durchzuführen. 

Drittes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewälti-

gung der Corona-Krise. In erster Lesung befassen wir uns mit einem Gesetz-

entwurf zur Umsetzung der Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 3. Feb-

ruar 2021. Zur weiteren Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Bin-

nennachfrage werden folgende steuerlichen Maßnahmen umgesetzt: Die Ge-

währung des ermäßigten Umsatzsteuersatz in Höhe von 7 Prozent für er-

brachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Ab-

gabe von Getränken wird über den 30. Juni 2021 hinaus befristet bis zum 31. 

Dezember 2022 verlängert. Für jedes im Jahr 2021 kindergeldberechtigte Kind 

wird ein Kinderbonus von 150 Euro gewährt. Der steuerliche Verlustrücktrag 

wird für die Jahre 2020 und 2021 nochmals erweitert und auf 10 Mio. Euro 

bzw. 20 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) angehoben. Dies gilt auch für 

die Betragsgrenzen beim vorläufigen Verlustrücktrag für 2020. 

Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme 

an erwachsene Leistungsberechtigte und zur Verlängerung des erleich-

terten Zugangs zu sozialer Sicherung und des Sozialdienstleister-Ein-

satzgesetzes aus Anlass der COVID-19-Pandemie. Mit diesem Gesetzent-

wurf, den wir in erster Lesung beraten, wird die Verlängerung des vereinfach-

ten Zugangs zu den Grundsicherungssystemen bis zum 31. Dezember 2021 si-

chergestellt. So können diejenigen, die weiterhin unter den wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Pandemie leiden, auch künftig möglichst einfach und 

schnell die nötige Unterstützung erhalten. Darüber hinaus erhalten erwach-

sene Leistungsberechtigte der sozialen Mindestsicherungssysteme eine ein-

malige finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 Euro je Person für das erste 

Halbjahr 2021. Zur Abmilderung der erheblichen negativen wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen der COVID-19-Pandemie für Versicherte wie für abgabe-

pflichtige Unternehmen werden zudem im Künstlersozialversicherungsgesetz 

Anpassungen vorgenommen. 

Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwä-

sche. Mit diesem Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung 
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verabschieden, wollen wir die EU-Richtlinie 2018/1673 über die strafrechtli-

che Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen und den Tatbestand der Geldwä-

sche reformieren. Mit der Neufassung des Straftatbestandes werden künftig 

alle Straftaten als Geldwäschevortaten einbezogen. Es soll künftig also nicht 

mehr darauf ankommen, dass Vermögenswerte aus ganz bestimmten Katalog-

straftaten stammen. Entscheidend wird nur noch sein, dass ein Vermögens-

wert durch irgendeine Straftat erlangt wurde. 

Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes (Einführung eines Ord-

nungsgeldes): In erster Lesung befassen wir uns mit einem Gesetzentwurf zur 

Änderung des Abgeordnetengesetzes. So soll ermöglicht werden, Verstöße ge-

gen die Hausordnung des Bundestages zukünftig auch gegenüber Abgeordne-

ten mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 1 000 Euro, im Wiederholungsfall 

von 2 000 Euro, zu ahnden. Bei verschiedenen Störungen der Ordnung im 

Reichstagsgebäude und angrenzenden Büroliegenschaften des Bundestages in 

der jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Störungen erst durch 

Mitglieder des Bundestages - insbesondere durch Abgeordnete der AfD - er-

möglicht wurden. Auch das Ausrollen eines Plakats durch Gäste eine Linken-

Abgeordneten oder das Abseilen von Greenpeace-Tätern am Westportal des 

Reichstags im Sommer 2021 stellten unzulässige Eingriffe in den ordnungsge-

mäßen Ablauf der Beratungen des Deutschen Bundestages dar. Mit dem Gesetz 

soll eine Ausnutzung des bislang bestehenden sanktionsfreien Raums bei Ver-

stößen gegen die Hausordnung des Bundestages für Störungen verhindert 

werden. 

Gesetz zur Erprobung weiterer elektronischer Verfahren zur Erfüllung 

der besonderen Meldepflicht in Beherbergungsstätten. Zur Erfüllung der 

Meldepflicht in Beherbergungsstätten sind derzeit – neben dem klassischen 

Meldeschein aus Papier – drei Verfahren einer elektronischen Identifizierung 

zulässig. Mit dem vorliegenden Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung 

beschließen, wird eine bis 2023 befristete Möglichkeit zur Erprobung weiterer 

innovativer elektronischer Verfahren verankert. Mit der neuen Erprobungs-

möglichkeit wird insbesondere die Rechtsgrundlage für die Durchführung ei-

nes Pilotprojekts zur Erfüllung der Hotelmeldepflicht mittels einer App ge-

schaffen. Dieses Pilotprojekt soll im zweiten Quartal 2021 gestartet werden. 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Änderung von Familienna-

men und Vornamen. Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung 

beschließen, wird der Text des Gesetzes über die Änderung von Familienna-

men und Vornamen sprachlich angepasst. Das ursprüngliche Gesetz von 1938 

enthielt noch überholte sprachliche Bezüge zum ursprünglichen Reichsrecht. 

Darüber hinaus werden auch einige nach der Kompetenzverteilung des 
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Grundgesetzes erforderliche Korrekturen vorgenommen. Materielle Änderun-

gen des geltenden Rechts sind dabei nicht vorgesehen. 

Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer des Planungssicherstel-

lungsgesetzes. Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung eine Verlänge-

rung der Geltungsdauer des im Frühjahr 2020 beschlossenen Planungssicher-

stellungsgesetzes. Das Gesetz war zunächst bis zum 31.03.2021 befristet, nun 

wird die Geltungsdauer bis zum 31.12.2022 verlängert. Mit diesem Gesetz 

wird geregelt, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie besondere 

Entscheidungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung auch unter den er-

schwerten Bedingungen während der COVID-19-Pandemie durchgeführt wer-

den können. Das Planungssicherstellungsgesetz stellt Alternativen für Verfah-

rensschritte zur Verfügung, bei denen unter normalen Umständen die Verfah-

rensbeteiligten physisch anwesend sein müssten. 

Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfra-

struktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruk-

turG – GEIG). In zweiter und dritter Lesung beraten wir ein Gesetz, dass die 

Vorgaben der novellierten EU-Gebäuderichtlinie 2018/844 zum Aufbau einer 

Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Gebäuden in nati-

onales Recht umsetzt. Es hat den Zweck, die Lademöglichkeiten für Elektro-

fahrzeuge zu Hause, am Arbeitsplatz und bei alltäglichen Besorgungen zu ver-

bessern. Hierzu setzen wir bei Neubauten und bei größeren Renovierungen 

von Wohn- und Nichtwohngebäuden an. Abhängig von der Anzahl der Park-

plätze werden Vorgaben für die Schaffung vorbereitender Leitungsinfrastruk-

tur gemacht. Nach dem 1. Januar 2025 ist zudem jedes Nichtwohngebäude mit 

mehr als zwanzig Stellplätzen mit mindestens einem Ladepunkt auszustatten. 

Ausnahmen bestehen unter anderem für Nichtwohngebäude, die sich im  

Eigentum von kleinen und mittleren Unternehmen befinden und überwie-

gend von ihnen selbst genutzt werden.  

Datenstrategie der Bundesregierung, eine Innovationsstrategie für ge-

sellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum. Wir beraten über 

die Datenstrategie der Bundesregierung. Deren Ziel ist es, die Digitalisierung 

in Deutschland unter gerechter Teilhabe aller voranzutreiben. Durch eine in-

novative Datennutzung in Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft soll 

nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in Deutschland gefördert werden. 

Gleichzeitig begegnet die Bundesregierung mit dieser Strategie den Herausfor-

derungen von missbräuchlicher Datennutzung. Die Datenstrategie umfasst 

dabei vier Handlungsfelder: die Verbesserung der Datenbereitstellung auf inf-

rastruktureller Ebene, die Förderung der verantwortungsvollen Datennutzung, 

die Erhöhung der Datenkompetenz und Etablierung einer neuen Datenkultur 

in Deutschland sowie die Verwandlung des Staates zum Vorreiter der neuen 
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Datenkultur. Insgesamt wurden mehr als 240 konkrete Maßnahmen erarbei-

tet, die das gesamte Spektrum der Datenpolitik der Bundesregierung abdecken 

und zugleich andere Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesell-

schaft in die Pflicht nehmen. Die Strategie wurde mit einem breiten Beteili-

gungsprozess erstellt, der eine Onlinebefragung mit mehr als 1200 Teilneh-

mern, zahlreichen Gespräche mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft sowie Empfehlungen der verschiedenen Expertengremien 

der Bundesregierung (Digitalrat, Datenethikkommission und der Kommission 

Wettbewerbsrecht 4.0) beinhaltete. 

Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des Handels 

mit inkriminierten Gütern unter Nutzung von Postdienstleistern. Mit 

dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, werden Ver-

pflichtungen für Postdienstleister zur Zusammenarbeit mit den Strafverfol-

gungsbehörden geschaffen. Wenn sie Postsendungen transportieren, bei de-

nen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass mit ihnen 

Straftaten z.B. nach dem Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz oder Spreng-

stoffgesetz begangen werden, besteht eine Pflicht zur Vorlage der Postsendun-

gen bei den Strafverfolgungsbehörden. Darüber hinaus werden gesetzliche Re-

gelungen zur Anpassung der Postentgelte nach einem Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts vorgenommen. 

III. Daten und Fakten 

Online-Banking immer beliebter. Die fortlaufende Digitalisierung spiegelt 

sich auch im Banknutzungsverhalten der Deutschen wider. Für einen Blick auf 

den Kontostand oder um eine Überweisung zu tätigen – immer mehr Men-

schen in Deutschland verwenden Online-Banking. Dem Statistischen Bundes-

amt zufolge nutzt bereits mehr als jede zweite Person Online-Banking für pri-

vate Zwecke. Im ersten Quartal 2020 lag dieser Anteil bei 56 Prozent. Zehn 

Jahre zuvor hatte der Anteil noch bei 37 Prozent gelegen. Besonders verbreitet 

ist das Online-Banking bei den 25- bis 44-Jährigen: 83 Prozent der Personen 

dieser Altersklasse erledigen ihre Bankgeschäfte online. Dagegen nutzten nur 

31 Prozent der über 65-Jährigen Online-Banking. Andere finanzbezogene Akti-

vitäten werden jedoch deutlich seltener online abgewickelt. So kauften oder 

verkauften nur knapp 7 Prozent der Bevölkerung Aktien, Fonds und andere In-

vestitionsdienstleistungen online und nur 5 Prozent nutzten das Internet für 

den Abschluss oder die Verlängerung von Versicherungsverträgen.          

(Quelle: Destatis) 
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